
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Schutz für Ihr Unternehmen und Sie selbst

Meist unerwartet geraten Menschen in eine Situation, in der sie nicht mehr 
wirksam am Rechtsverkehr teilnehmen können, z.B. durch einen unglücklichen 
Unfall. Ursache kann aber auch eine Erkrankung oder ein altersbedingter Abbau 
der Fähigkeiten sein. Ohne entsprechende Vollmachten können Ehepartner oder 
sonstige Angehörige nichts unternehmen. Sowohl hinsichtlich der Führung des 
Familienbetriebes als auch hinsichtlich der medizinischen Behandlung ist man 
nun Fremden ausgeliefert. Denn in diesem Fall gelten Regelungen im Testament 
nicht, da der Testierende noch lebt, so dass das Vormundschaftsgericht einen 
Betreuer bestellt. Die Anzahl der Betreuungen in Deutschland ist sprunghaft 
angestiegen und hat bereits die Millionengrenze überschritten. Mit der Bestellung 
eines Betreuers werden die Entscheidungen über die eigene Lebensgestaltung in 
fremde Hände gelegt. In einer Pressemitteilung anlässlich des 6. 
Vormundschaftsgerichtstags heißt es: „Jeder, der sich nicht privat mit einer 
Vorsorgevollmacht, einer Betreuungs- und/oder Patientenverfügung vorsorgt, 
riskiert, dass über Nacht Behörden, unterbesetzte Gerichte und unausgebildete 
Berufsbetreuer über sein Schicksal, sein Leben und sein Sterben gegen oder ohne 
seinen Willen entscheiden“.

Betreuungen können jedoch durch entsprechende privatrechtliche Vorsorge 
vermieden werden. Die Betreuung ist im Gesetz dem Prinzip der Erforderlichkeit 
unterstellt. Sie ist nach § 1896 Abs. II Satz 2 des BGB dann nicht erforderlich, 
„soweit die Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten... oder 
durch andere Hilfe, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut 
wie durch einen Betreuer besorgt werden können“. Dies ist dann der Fall, wenn 
eine rechtlich wirksame Vollmacht erteilt wurde, die alle diejenigen Bereiche 
abdeckt, für die sonst ein Betreuer bestellt werden könnte. Dies reicht von der 
Vermögenssorge über die Gesundheitssorge bis zu dem Recht, den Aufenthalt des 
Betreuten bestimmen zu können. Man spricht hierbei von einer 
„Vorsorgevollmacht“, die häufig eine sogenannte Patientenverfügung beinhaltet.

Die Patientenverfügung gibt den behandelnden Ärzten wesentliche Hinweise, wie 
der Patient behandelt werden will, und ob er zum Beispiel bestimmte 
Behandlungen nicht oder nur für kurze Zeit will.

Bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht ist jedoch zu bedenken, dass viele der 
im Umlauf befindlichen Musterformulare rechtlich bedenklich sind und häufig 
nicht anerkannt werden. Die Erstellung einer Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung setzt erhebliches Fachwissen und die Zeit voraus, die 
persönlichen Lebensvorstellungen des Einzelnen ausführlich zu besprechen, um 
sie dann im Wege einer individuellen Regelung rechtlich abzusichern. Nur mit 
einer die tatsächlichen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigenden Vollmacht 
wird Selbstbestimmung für die Zeiträume gewährleistet, in denen aus welchen 
Gründen auch immer der Vollmachtgeber selbst seinen Willen nicht mehr klar 
und deutlich und verbindlich ausdrücken kann. Natürlich setzt eine solche 
Vollmacht ein erhebliches Vertrauen in den von ihm Bevollmächtigten voraus. 
Aus diesem Grunde, aber auch, um eine solche Vorsorgevollmacht in den Augen 
des Vormundschaftsgerichts ausreichend zu gestalten, ist dringend die 
Einsetzung einer Kontrollinstanz zu empfehlen.

Als Bevollmächtigter bzw. als zur Kontrolle Bevollmächtigter kommen in erster 
Linie Angehörige oder gute Freunde in Betracht. Es kann allerdings auch ein 



Dritter, zu dem man entsprechendes Vertrauen hat, eingesetzt werden, wie ein 
Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Wesentlich ist, 
dass die bevollmächtigten Personen mit den persönlichen, ggf. auch den 
beruflichen Verhältnissen des Betroffenen vertraut sind, seine Wünsche und 
Vorstellungen kennen und das Vertrauen besteht, dass seine Interessen 
vollständige gewahrt werden.

Gerade in den Fällen, in denen die Angehörigen weiter entfernt leben, empfiehlt 
es sich, eine Person des Vertrauens, die am Ort lebt, zu bevollmächtigen und die 
Kontrolle durch ein an einem anderen Ort lebendes Familienmitglied durchführen 
zu lassen. 
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die Pressemitteilung veröffentlichen 
möchten und wo/wie der Artikel veröffentlicht bzw. verwendet wird bzw. 
wurde. Bitte senden Sie mir 1-2 Belegexemplare bzw. den direkten Link zu 
und veröffentlichen Sie nach Möglichkeit meine Kontaktdaten zumindest 
teilweise („RA Frank Richter, www.richterrecht.com“) mit.
Ich biete den Beitrag kostenfrei unter der Bedingung an, dass meine 
Kontaktdaten zumindest teilweise („RA Frank Richter, 
www.richterrecht.com“) mitveröffentlicht werden.
Gerne können Sie mir auch Urteile zusenden, von denen Sie Kenntnis 
erhalten. Diese würde ich dann für Ihre nächste Ausgabe kommentieren, 
erläutern oder zusammenfassen. Auftragsabhandlungen kann ich allerdings 
nur gegen Vergütung oder ohne jegliche Terminzusage erstellen.
Für Fragen oder Interviewparts stehe ich gerne zur Verfügung.
Wenn Sie den Beitrag umarbeiten oder kürzen möchten, senden Sie mir 
bitte vorab eine Fassung zur Freigabe.
 

Ich bin Mitglied Nr. 67189 im BDS Ortsverband Dossenheim.
 
 

Mit freundlichen Grüßen
 

Frank Richter

Rechtsanwalt
 

Rechtsanwalt Frank Richter

Kastanienweg 75a

D-69221 Dossenheim 

Tel.: +49 - (0) 6221 - 727 4619

Fax: +49 - (0) 6221 - 727 6510

Mailto: anwalt@richterrecht.com

Internet: www.richterrecht.com, www.reitrecht.de
 



Badische Beamtenbank, Konto Nummer 8155887, BLZ 660 908 00
 

- insb. Pferde- bzw. Tierrecht, Vereinsrecht, Strafrecht, Straßenverkehrsrecht, 
Internetrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Kapitalanlagerecht -
 

Weitere Angaben gem. § 5 TMG: 

UmsatzsteuerIdentNr.: DE246619686

Rechtsanwalt Richter ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, Reinhold-
Frank-Straße 72, 76133 Karlsruhe. Rechtsanwalt Richter hat das Recht zum 
Führen der Berufsbezeichnung Rechtsanwalt in der Bundesrepublik Deutschland 
erworben. Die Tätigkeit von Rechtsanwälten richtet sich nach den 
berufsrechtlichen Regelungen der BRAO, BORA, FAO, RVG, sowie den 
Standesregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft. Diese 
Bestimmungen können auf den Seiten der Bundesrechtsanwaltskammer 
(http://www.brak.de/seiten/06.php) eingesehen werden.
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